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An alle Abteilungs-, Gruppen-  
und Übungsleiter                      
 
      
 
    Neckartailfingen, 22. Juli 2015 
 
 
Versicherungen  des TSV Neckartailfingen 
 
 
Der TSV Neckartailfingen ist über den WLSB in verschiedenen Sparten versichert.  
 

1. Unfallversicherung  
2. Kfz-Versicherung 
3. Krankenversicherung 
4. Rechtsschutzversicherung 
5. Haftpflichtversicherung 
6. Vertrauensschadenversicherung 
7. Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung 

 
Dieser Versicherungsschutz gilt zunächst nur für Mitglieder! Für Nichtmitglieder besteht 
Versicherungsschutz im Rahmen der Unfall- und Haftpflichtversicherung nur bei aktiver Teilnahme an 
Kursen, einem Probe-/Schnuppertraining oder z. B. auch an der Sportwoche. 
 
 
Grundsätzlich gilt:  
Sobald ein Schaden eingetreten ist oder eine Schadenersatzforderung gestellt wird, ist dies 
unverzüglich der Vorstandschaft zu melden. (Formulare für die Schadenmeldung:  
siehe http://www.arag-sport.de/ihr-sportversicherungsbuero/wlsb/schadenmeldung/) 
 
 
Auf die ersten 3 Versicherungen wird hier näher eingegangen.  
 
1. Unfallversicherung:  
Diese Unfallversicherung dient nicht der vollständigen Absicherung. Es stellt lediglich eine 
Grundabsicherung bei höheren Unfallschäden dar. Eine private Unfallversicherung ist daher in jedem 
Fall zu empfehlen.  
 
Wann leistet die Unfallversicherung?  
Wenn innerhalb von 3 Jahren nach einem Unfall ein bleibender Folgeschaden von mind. 20 % 
aufgrund eines Sportunfalls verbleibt. Gegebenenfalls werden darüber hinaus noch 
„Nebenleistungen“ übernommen.   
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Absender: Daniel Schwartz 

Jusistraße 5 
72666 Neckartailfingen 
daniel@danielschwartz.de 
Tel. 07127/570937 
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Was ist im Falle eines Unfalls zu tun?  
Der Unfall wird vom Trainer/Betreuer/Gruppenleiter/Abteilungsleiter zeitnah der Versicherung 
gemeldet. Hierzu bedarf es eines Schadenmeldeformulars, das vom Geschädigten und vom Vorstand 
unterzeichnet werden muss.  
Sollte zu einem Zeitpunkt X (spätestens nach 3 Jahren) klar sein, dass eine Invalidität aufgrund des 
Unfalls zurück bleiben wird, dann ist dies der Versicherung zu melden. Erst dann ist ein Anspruch 
geltend gemacht.  
Die Versicherung wird dann die nötigen Unterlagen für eine Beurteilung anfordern.  
 
 
 
2. Kfz-Versicherung 
In der Kfz-Versicherung sind nur auswärtige Fahrten versichert. Fährt also ein Elternteil oder ein 
Trainer zu einem Auswärtsspiel und das Fahrzeug erleidet dabei einen Schaden, dann kann das 
gemeldet werden. Dies gilt auch für Trainingsteilnehmer, die von auswärts ins Training kommen, nicht 
aber für Fahrten innerhalb Neckartailfingens ins Training.  
 
Was ist im Falle eines Schadens zu tun?  
Im Falle eines Schadens ist dieser unverzüglich dem Vorstand und der Versicherung mitzuteilen und 
mit einem Schadenmeldeformular zu melden.  
 
 
 
3. Krankenversicherung 
Ergänzend zu den Leistungen der gesetzlichen oder privaten Versicherung werden hier hauptsächlich  
Kosten für bestimmte Hilfsmittel und Zahnersatz gewährt. Beispiel: Stürzt ein Kind im Training und 
fällt aufs Gesicht, dann kann z.B. die kaputte Sportbrille bezuschusst werden, aber auch eine 
mögliche Zahnreparatur. Gerade wenn es um Schäden im Kieferbereich geht, sollte unbedingt eine 
Meldung erfolgen, da manchmal erst später Schäden erkannt werden, weil z. B. ein Haarriss in der 
Wurzel eines Zahne entstanden ist.  
 
Was ist im Falle eines Schadens zu tun?  
Im Falle eines Schadens ist dieser unverzüglich dem Vorstand und der Versicherung mitzuteilen und 
mit einem Schadenmeldeformular zu melden.  
Zudem sind sämtliche Belege, aus denen ein Eigenanteil hervorgeht, zu sammeln und dann der 
Versicherung einzureichen.  
 
 
 
Ansprechpartner in Sachen Sportversicherung für den TSV Neckartailfingen: 
Heidi Süßer-Neps 
Fachwirtin für Finanzberatung (IHK) 
Hohenneuffenstr. 45 
72666 Neckartailfingen 
Tel. 07127/570683                         


